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RAT DER
EUROPÄISCHEN UNION

Brüssel, den 24. Mai 2013 (29.05) 
(OR. en) 

9984/13

CDR 73 

I/A-PUNKT-VERMERK 
des Generalsekretariats des Rates 
für den Ausschuss der Ständigen Vertreter (2. Teil)/Rat 
Betr.: Ausschuss der Regionen 

– Ernennung von drei Mitgliedern und drei Stellvertretern (MT) 

1. Der Generalsekretär des Ausschusses der Regionen hat dem Rat mitgeteilt, dass das Mandat 

von Frau Claudette ABELA BALDACCHINO, Herrn Michael COHEN und Herrn Malcolm 

MIFSUD als Mitglieder des Ausschusses der Regionen sowie von Frau Doris BORG und 

Herrn Ian BORG als Stellvertreter im Ausschuss der Regionen abgelaufen ist. 

2. Infolge der Ernennung von Herrn Paul FARRUGIA zum Mitglied des Ausschusses der 

Regionen wird ein Sitz eines Stellvertreters frei. 

3. Die Mitglieder und ihre Stellvertreter im Ausschuss der Regionen werden nach Artikel 305 

AEUV vom Rat auf Vorschlag der jeweiligen Mitgliedstaaten mit qualifizierter Mehrheit 

ernannt.
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4. Aufgrund dieser Bestimmung hat die maltesische Regierung vorgeschlagen 1, folgende Kandi-

daten für die verbleibende Amtszeit, d.h. bis zum 25. Januar 2015, zu ernennen: 

a) zu Mitgliedern des Ausschusses der Regionen: 

– Herrn Peter BONELLO, Mayor of San iljan

– Herrn Paul FARRUGIA, Mayor of al Tarxien

– Herrn Dr. Marc SANT, Councillor, al Lija Local Council 

und

b) zu Stellvertretern im Ausschuss der Regionen: 

– Herrn Jesmond AQUILINA, Deputy Mayor of al Qormi

– Herrn Anthony MIFSUD, Councillor, Imtarfa Local Council

– Herrn Raymond TABONE, Councillor, San Pawl il-Ba ar Local Council.

5. Der Ausschuss der Ständigen Vertreter wird daher gebeten, dem Rat vorzuschlagen, er möge 

den in Dokument 9983/13 CDR 72 enthaltenen Beschluss auf einer seiner nächsten Tagungen 

als A-Punkt annehmen. 

6. Der genannte Beschluss wird gemäß Artikel 297 Absatz 2 Unterabsatz 2 AEUV im Amtsblatt 

der Europäischen Union veröffentlicht. 

________________

1 Siehe Dok. 9982/13 CDR 71. 




